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1Ö2 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG [Bd. XXXIX Nr. 15.

Der Wettbewerb
für ein Schulhaus mit Turnhalle in Sursee.1)

1.

Der von der Stadtgemeinde Sursee eröffnete
Wettbewerb hat für die Gemeinde einen sehr befriedigenden
Verlauf genommen, da sich unter den 60 eingereichten

Das obergerichtliche Urteil
betreffend den Eisenbahnunfall im Bahnhof

Aarau vom 4. Juni 1899.

Ueber das Gutachten der Experten, die vom Gerichte
zur Untersuchung der Ursachen des Eisenbahnunfalls in
Aarau vom 4. Juni 1899 bestellt waren, sowie über die von

Wettwerb für ein Schulhaus mit Turnhalle in Sursee.

II. Preis. Motto: Schulknabe (gez.). — Verfasser: Werner Lehmann, Architekt in Genf.
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Ansicht der Siidfassade. — Masstab I : 300.

Entwürfen eine Anzahl für die vorliegenden örtlichen
Verhältnisse sehr günstiger Lösungen befand. Wir werden
das preisrichterliche Gutachten nach Erhalt wie üblich
veröffentlichen. Indem wir bezüglich der Beurteilung der
Entwürfe auf dasselbe verweisen, beginnen wir heute mit
der Darstellung der preisgekrönten Arbeiten und bringen
auf Seite 162 und 163 Lageplan, Ansichten und Grundrisse

des mit dem höchsten der zuerkannten Preise
bedachten Entwurfes mit dem Motto: Schulknabe (gez.), von
Architekt Werner Lehmann in Genf.

Zur Einweihung des
eidgenössischen Parlaments-Gebäudes in Bern.

(Mit einer Tafel.)

III.
In der heutigen und den vorhergehenden Nummern

haben wir unseren Lesern eine Reihe von Darstellungen
des Innern und Aeusseren sowie auch die endgültigen
Hauptgrundrisse des nunmehr vollendeten Baues vorgelegt. Die
dieser Nummer beigegebene Tafel zeigt die Mittelansicht
des Kuppelraumes. Sie ist nach einer photographischen
Aufnahme hergestellt, in der die Rütligruppe im Hintergrunde

nach einer dem Entwürfe des Bildhauers H. Baldin
angepassten Skizze eingefügt wurde.

Wir behalten uns übrigens vor, später auf den
bildnerischen Schmuck und die Ausstattung des Inneren
zurückzukommen, und hoffen dann auch Abbildungen einzelner
Zimmer veröffentlichen zu können.

>) Bd. XXXVIII S. 283, Bd. XXXIX S. 134 und 146.

denselben vorgenommenen Versuchsfahrten ist in B. XXXVI
Nr. 23, 24 und 25 vom Dezember 1900 einlässlich berichtet
worden.

Das Bezirksgericht Aarau hat am 30. März 1901 sein
Urteil gefällt; gegen dasselbe haben sowohl der Beklagte,

30SCHÜLER
PRIMÄR SCHULE
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Grundriss vom I. Stock. — Masstab i : 600.

Primarschule B05CHÜ
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Grundriss vom Erdgeschoss. — Masstab I : 600.

Lokomotivführer Metzger, wie auch die Staatsanwaltschaft
Berufung eingelegt, sodass der Fall zur endgültigen
Erledigung vor das Obergericht des Kantons Aargau gelangte.
Dieses hat nun am 25. Januar 1902 gesprochen und das
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